
TEXTTEIL

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB und BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1-15 BauNVO)
WA = Allgemeine Wohngebiete (WA 1 - WA 7) gemäß § 4 BauNVO

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gemäß 
§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO können in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1-7 nur 
ausnahmsweise zugelassen werden (§ 1 Abs. 5 BauNVO).

Die nur ausnahmsweise zulässigen Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 5 BauNVO) sind nicht Bestandteil dieses Bebauungs-
plans und damit in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1-7 nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO).

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 - 21a BauNVO)
2.1 Grundflächenzahl (GRZ), § 19 BauNVO

Die Grundflächenzahl ist gemäß Nutzungsschablonen als Höchstmaß (0,4) festgesetzt.
 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1-7 darf die zulässige Grundflächenzahl durch die 
Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen bis zu einem Maß von 
maximal 0,6 überschritten werden. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4, WA 5, WA 6, 
WA 7 darf die Grundflächenzahl durch bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, zusätzlich bis zu einem Maß von 
maximal 0,75 überschritten werden.

2.2 Zahl der Vollgeschosse, § 20 BauNVO
Die Zahl der Vollgeschosse ist gem. Nutzungsschablonen als Höchstmaß festgesetzt.

2.3 Trauf-/ Firsthöhen (TH / FH) für Gebäude, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO i.V.m. § 18 BauNVO
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1-7 sind die Traufhöhe (TH) und die Firsthöhe (FH) 
für Satteldächer (SD) als Höchstmaß in Metern über Normalnull (üNN) gemäß Planeintrag 
festgesetzt.

Bezugspunkt für die max. Firsthöhe (FH) ist der höchste Punkt entlang der Firstlinie des 
Hauptdachs. Bezugspunkt für die max. Traufhöhe (TH) ist der oberste Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Dachhaut.

Sofern bei bestehenden Gebäuden höhere First- bzw. Traufhöhen als die festgesetzten 
vorhanden sind, können diese bei Um- oder Aus- und Neubauten ausnahmsweise 
beibehalten bzw. zugelassen werden, wenn das Gebäude in seinen Abmessungen (Breite 
und Länge) und in seiner Lage im Wesentlichen unverändert bleibt.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
Die Bauweise ist gem. Nutzungsschablonen als abweichende Bauweise (a1, a2, a3) 
festgesetzt. 

Sofern bei bestehenden Gebäuden größere Gebäudetiefen als die nach a1 - a3 
festgesetzten vorhanden sind, können diese bei Um- oder Aus- und Neubauten 
ausnahmsweise beibehalten bzw. zugelassen werden, wenn das Gebäude in seinen 
Abmessungen (Breite und Länge) und in seiner Lage im Wesentlichen unverändert bleibt.

Abweichende Bauweise a1: 
Die Gebäude/ Hausformen sind mit seitlichem Grenzabstand im Sinne der offenen 
Bauweise zu errichten. Die Länge der Hauptgebäude/ Hausformen (inkl. Anbauten und 
Erweiterungen) darf maximal 25 m, die Gebäudetiefe maximal 12 m betragen. Die 
Gebäudetiefe darf nur durch eingeschossige Gebäudeteile mit Flachdach und nur bis zu 
einem Maß von maximal 15 m Tiefe (inkl. Hauptgebäude) überschritten werden. Der Anteil 
der eingeschossigen Gebäudeteile mit Flachdach darf maximal 40 % der 
Gesamtgrundfläche des Gebäudes ausmachen.

Die maximale Gebäudetiefe darf durch Balkone bis zu einem Maß von maximal 3 m 
überschritten werden. Diese Überschreitung durch Balkone ist nur bis zu einer Gesamt-
länge von 2/3 der Gebäudelänge (inkl. Anbauten und Erweiterungen) zulässig.

Abweichende Bauweise a2: 
Die Gebäude/ Hausformen sind mit seitlichem Grenzabstand im Sinne der offenen 
Bauweise zu errichten. Die Länge der Hauptgebäude/ Hausformen (inkl. Anbauten und 
Erweiterungen) darf maximal 25 m, die Gebäudetiefe maximal 13 m betragen. Die 
Gebäudetiefe darf nur durch eingeschossige Gebäudeteile mit Flachdach und nur bis zu 
einem Maß von maximal 15 m Tiefe (inkl. Hauptgebäude) überschritten werden. Der Anteil 
der eingeschossigen Gebäudeteile mit Flachdach darf maximal 50 % der 
Gesamtgrundfläche des Gebäudes ausmachen.

Die maximale Gebäudetiefe darf durch Balkone bis zu einem Maß von maximal 2 m 
überschritten werden. Diese Überschreitung durch Balkone ist nur bis zu einer Gesamt-
länge von 2/3 der Gebäudelänge (inkl. Anbauten und Erweiterungen) zulässig.

Abweichende Bauweise a3: 
Die Gebäude/ Hausformen sind mit seitlichem Grenzabstand im Sinne der offenen 
Bauweise zu errichten. Die Länge der Hauptgebäude/ Hausformen (inkl. Anbauten und 
Erweiterungen) darf maximal 25 m, die Gebäudetiefe maximal 13 m betragen. Die 
Gebäudetiefe darf durch eingeschossige Gebäudeteile mit Flachdach nur bis zu einem Maß 
von maximal 15 m (inkl. Hauptgebäude) überschritten werden. Der Anteil der 
eingeschossigen Gebäudeteile mit Flachdach darf maximal 40 % der Gesamtgrundfläche 
des Gebäudes ausmachen.

Die maximale Gebäudetiefe darf durch Balkone bis zu einem Maß von maximal 2 m 
überschritten werden. Diese Überschreitung durch Balkone ist nur bis zu einer Gesamt-
länge von 2/3 der Gebäudelänge (inkl. Anbauten und Erweiterungen) zulässig.

Maßstab 1:750

4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gem. Planeintrag als Baugrenzen festgesetzt. 

Sie gelten nur oberirdisch.

Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Terrassen und ihre Überdachungen kann 
zugelassen werden. Sind überbaubare Grundstücksflächen mit Tiefen von mehr als 13 m 
festgesetzt, dürfen Überschreitungen der Baugrenzen durch Balkone nicht zugelassen 
werden.

Sofern die überbaubaren Grundstücksflächen durch bestehende Gebäude bzw. 
Gebäudeteile überschritten werden, kann diese Überschreitung bei Um- oder Aus- und 
Neubauten ausnahmsweise beibehalten bzw. in der gleichen Abmessung und in gleicher 
Lage zugelassen werden.
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im Original
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Baden-Württemberg Stand 09/2019, 
mit Änderungen auf Flurstücks-Nr. 5540, 5541, 5543, 5581, 5582 auf Grundlage der Vermessung durch 
das Vermessungsbüro Eissler Stand 09/2020
mit Änderungen auf Flurstücks-Nr. 2901, 3091, 3093, 3097, 3102, 3243/2 auf Grundlage der Vermessung 
und auf Flurstücks-Nr. 3241/1, 5549, 5551 und 5552 aus Lageplänen, erstellt durch das Vermessungsbüro 
Eissler vom 17.05.2021 und 
mit Änderungen auf Flurstücks-Nr. 2904/2 auf Grundlage des am 29.06.2016 genehmigten Bauantrags, 
auf Flurstücks-Nr. 2904/3 auf Grundlage des am 08.08.2016 genehmigten Bauantrags, 
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Allgemeine Wohngebiete WA 1-7                        § 4 BauNVOWA

Planzeichenerklärung

Art und Maß der baulichen Nutzung                                            § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl (GRZ)                        § 19 BauNVO    0.4

Abweichende Bauweise a1 - a3, hier: a1               § 22 Abs. 4 BauNVO
s. Festsetzung Nr. I, 3

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche, Firstrichtung                      § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

a1

SD Dachform, hier: Satteldach SD     § 74 LBO

Art und Maß der baulichen Nutzung                                               § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

FH 449.50 Firsthöhe FH als Höchstmaß in Metern üNN, hier: 449,50          § 18 BauNVO

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, hier: II Vollgeschosse    § 20 BauNVO

Überbaubare Grundstücksfläche: Baugrenze                        § 23 Abs. 1 BauNVO

Traufhöhe TH als Höchstmaß in Metern üNN, hier: 444,50            § 18 BauNVO

Abgrenzung unterschiedlicher Hauptfirstrichtungen

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen
für Trauf- und Firsthöhen

TH 444.50

Dachneigung, hier: 35-50°             § 74 LBO35-50°

Stellung der baulichen Anlagen:     
Hauptfirstrichtung

Fläche für Kfz-Stellplätze (St, Ca, Ga) im rückwärtigen            § 12 BauNVO
Gartenbereich, Grundfläche je Grundstück max. 24 m²                                    

Vorgartenbereich VB 1                                                        § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Verkehrsflächen                                                                                     § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Öffentliche Straßenverkehrsfläche       

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                                 § 9 Abs. 7 BauGB

Vermaßung in Meter
7,6

St,Ca,Ga
Flächen für KfZ-Stellplätze:                                     § 12 BauNVO
nicht überdachte Stellplätze (St), Carports (Ca) und Garagen (Ga)

299.92 bestehende Oberkante der Fahrbahn (zur Information)

Informationen ohne Festsetzungscharakter

Gebäude Bestand

GFL

St,Ca,Ga 
rückw.

Vorgartenbereich VB 2                                                        § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Abgrenzung Allgemeiner Wohngebiete          § 1 Abs. 4 BauNVO

Mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gem.                § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
Festsetzung Nr. I, 8 zu belastende Fläche

Höhenlinien üNN (zur Information)443

5. Stellung baulicher Anlagen: Hauptfirstrichtung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Die Firstrichtung der Hauptgebäude ist gemäß Planeintrag festgesetzt. Ausnahmesweise 
kann von der gemäß Planeintrag festgesetzen Hauptfirstrichtung abgewichen werden, 
wenn das Bestandsgebäude eine andere Hauptfirstrichtung aufweist. 

6. Kfz-Stellplätze mit Zufahrten und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 
BauNVO und § 14 BauNVO)

6.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1-7 kann die Errichtung von Kfz-Stellplätzen  
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur innerhalb der festgesetzten 
Vorgartenbereiche VB 1 und VB 2 sowie den dafür festgesetzten Flächen (St, Ca, Ga) wie 
folgt zugelassen werden:  

Flächen für Kfz-Stellplätze (St, Ca, Ga):
Die Errichtung von Kfz-Stellplätzen in Form von nicht überdachten Stellplätzen (St), Car-
ports (Ca) und Garagen (Ga) kann innerhalb der dafür festgesetzten Flächen zugelassen 
werden.

Innerhalb der gemäß Planeintrag festgesetzten Fläche für Kfz-Stellplätze im rückwärtigen 
Gartenbereich (St, Ca, Ga rückw.) kann die Errichtung von Kfz-Stellplätzen zulassen 
werden, wenn sie in der Summe eine Grundfläche von 24 m² nicht überschreiten. 

Ausnahmsweise können Kfz-Stellplätze im rückwärtigen Gartenbereich außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche, den dafür festgesetzten Flächen (St, Ca, GA) sowie den 
Vorgartenbereichen VB 1 und VB 2 in gleicher Art und Umfang zugelassen werden, wenn 
sie am gleichen Standort bereits bestehen.

Vorgartenbereich VB 1
Innerhalb des gemäß Planeintrag festgesetzten Vorgartenbereichs VB 1 können  
Kfz-Stellplätze wie folgt zugelassen werden:
- Schließen nicht überdachte Stellplätze (St) inklusive deren Zufahrten direkt an öffentliche  

              Straßenverkehrsflächen an, dürfen sie maximal 50 % der Gesamtlänge der Grundstücks-
  grenzen zu dieser Straßenverkehrsfläche (inkl. Kurvenbereich) einnehmen. Werden nicht 
  überdachte Stellplätze (St) senkrecht zur Straßenverkehrsfläche angeordnet (Längs-
  aufstellung) und um mind. 1 m von ihr eingerückt, kann der Anteil auf 75 % erhöht werden.

              Siehe Örtliche Bauvorschrift Nr. II, 3.
- Maximal ein Carport oder eine Garage je Grundstück. Senkrechtaufstellung: Carports   
  müssen einen Abstand von mind. 1,5 m (Stützen) zur Straßenverkehrsfläche einhalten, 
  Garagen von mind. 3,5 m. Längsaufstellung: Carports/ Garagen sind um mind. 1,5 m   
  von der Straßenverkehrsfläche einzurücken. Siehe Örtliche Bauvorschrift Nr. II, 3.

Vorgartenbereich VB 2
Innerhalb des gemäß Planeintrag festgesetzten Vorgartenbereichs VB 2 können  
Kfz-Stellplätze wie folgt zugelassen werden:
- Schließen nicht überdachte Stellplätze (St) inklusive deren Zufahrten direkt an öffentliche  

              Straßenverkehrsflächen an (Senkrechtaufstellung), dürfen maximal 5 Stellplätze neben-
  einander angeordnet werden. Mehr als 5 Stellplätze sind durch einen mind. 1 m breiten 
  Grünstreifen voneinander zu trennen.    
- Schließen Carports (Ca) und/oder Garagen (Ga) inklusive deren Zufahrten direkt an   

              öffentliche Straßenverkehrsflächen an, dürfen sie maximal 20 % der Gesamtlänge der 
  Grundstücksgrenzen zu dieser Straßenverkehrsfläche (inkl. Kurvenbereich) einnehmen. 
  Carports/Garagen müssen einen Abstand von mind. 2,0 m (Dachkante) zur Straßen-
  verkehrsfläche einhalten. Längsaufstellung: Carports/ Garagen sind um mind. 1,5 m   
  von der Straßenverkehrsfläche einzurücken. Siehe Örtliche Bauvorschrift Nr. II, 3.

Unterirdische Stellplätze/ Tiefgaragen
In den Allgemeinen Wohngebiet WA 1-7 ist die Errichtung von KfZ-Stellplätzen auch 
unterirdisch (außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) in Form von Tiefgaragen 
zulässig. Siehe Festsetzungen Nr. I, 2.1 und Nr. I, 9.4.

6.2 Raumwirksame Nebenanlagen 
Raumwirksame Nebenanlagen wie Gartenhäuser, Gewächshäuser, (Geräte-) Schuppen, 
Kleintierhaltung, Anlagen der Müllaufbewahrung und vergleichbare Nebenanlagen können 
innerhalb der festgesetzten Vorgartenbereiche VB 1 und VB 2 nur zugelassen werden, 
wenn sie eine Größe von 15 m³ Volumen in der Summe nicht überschreiten. Siehe Örtliche
Bauvorschrift Nr. II, 3.

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Dachbegrünung
Flachdächer und flach geneigte Dächer (bis 5°) mit einer Fläche von mehr als 10 m² sind 
mit einer Extensivbegrünung auszuführen. Die Flächen sind mit einer mind. 10 cm starken 
Substratschicht zu überdecken. Dachbegrünungen mit vollflächiger Retentionswirkung sind 
in Kombination mit Solaranlagen zulässig. Ausnahmsweise können Lichtkuppeln, Glas-
dächer und Terrassen zugelassen werden, wenn sie dem Nutzungszweck des Gebäudes 
dienen und weniger als 50 % der Dachfläche einnehmen.

7.2 Wasserdurchlässige Oberflächen
Private Wege, Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen 
Oberflächen (z.B. wasserdurchlässiges Pflaster, Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, wassergebundene Decke) herzustellen.

8 . Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Die gemäß Planeintrag festgesetzte Fläche GFL ist mit einem Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht zugunsten der Anlieger (Flurst.-Nr. 2904/2, 2904/3, 2904/4) zu belasten.

9. Erhalt und Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

9.1 Erhalt von Bestandsbäumen
Innerhalb des Geltungsbereichs sind bestehende Bäume zu erhalten. Bei Abgang sind 
diese durch standortgerechte heimische Laubbäume zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung soll 
innerhalb des selben Grundstücks erfolgen.

9.2 Anpflanzen von Laubbäumen auf privaten Grundstücksflächen
Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter heimischer Laubbaum 
zu pflanzen. Bestehende Bäume und anzupflanzende Bäume gemäß Festsetzung Nr. I, 
9.3 können angerechnet werden.

9.3 Anpflanzen von Laubbäumen in den Vorgartenbereichen VB 1 und VB 2
Innerhalb der festgesetzten Vorgartenbereiche VB 1 und VB 2 sind ein standortgerechter 
heimischer Laubbaum je Grundstück zu pflanzen. Bestandsbäume im jeweiligen 
Vorgartenbereich können angerechnet werden. 
Werden im Vorgartenbereich VB 2 nicht überdachte Stellplätze (St) vorgesehen, sind 
zusätzlich je 5 Stellplätze ein standortgerechter heimischer Laubbaum im Vorgartenbereich 
zu pflanzen. Bestandsbäume im jeweiligen Vorgartenbereich können angerechnet werden.

9.4 Erdüberdeckung bei Tiefgaragen 
Die nicht für Erschließungszwecke in Anspruch genommenen und nicht überbauten 
Oberflächen von Tiefgaragendecken in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1-7 sind mit 
einer Erdüberdeckung auszuführen (Stärke im Mittel min. 0,6 m) und gärtnerisch anzulegen. 

Die über das natürliche Gelände herausragenden Außenwände der Tiefgaragen sind mit 
Böschungen und Anpflanzungen mit einer maximalen Böschungsneigung von max. 1:1,5 
bis zur Oberkante der Tiefgaragendecke (inkl. Erdüberdeckung) zu verdecken. 

II. Örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO BW 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Die Dachform- und neigung
Die Dachform ist gemäß Nutzungsschablone (SD = Satteldach) festgesetzt. 
Die Dachneigung ist gemäß Planeintrag festgesetzt.

Satteldach
Der First ist mittig anzuordnen. Gegeneinander versetzte Dachflächen sind nicht zulässig.
Die Dächer und Dachaufbauten von Doppelhäusern und Hausgruppen sind einheitlich zu
gestalten (Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung).
Dachüberstände sind am Ortgang bis max. 1,0 m zulässig, gemessen senkrecht zur 
jeweiligen Gebäudeaußenwand. 
Für untergeordnete Gebäudeteile, Garagen und Carports sowie raumwirksame Neben-
anlagen können abweichende Dachformen und Dachneigungen zugelassen werden.

Flachdach
Eingeschossige Gebäudeteile können mit Flachdach nur zugelassen werden, wenn sie Teil 
eines Hauptgebäudes mit Satteldach sind. Siehe Festsetzungen Nr. I, 3 und 7.1. 

Zweigeschossige Gebäudeteile mit Flachdach können nur zulassen werden, wenn es sich 
um einen Anbau an ein Gebäude mit Satteldach handelt. Die Länge des zwei-
geschossigen Anbaus mit Flachdach darf maximal 1/3 der Gebäudelänge des Gebäudes 
mit Satteldach betragen. Siehe Festsetzungen Nr. I, 3. und I, 7.1. Die Oberkante Attika des 
zweigeschossigen Anbaus darf die Traufhöhe (s. Festsetzung Nr. I, 2.3) des Sattel-
dachs nicht überschreiten.

1.2 Dacheindeckung
Satteldächer sind nur mit Dachziegeln oder Dachsteinen in den Farbtönen naturrot über
rotbraun bis braun und grau/anthrazit zulässig. Leuchtende und grelle Farben, glänzende 
und reflektierende Materialien und glasierte Ziegel sind nicht zulässig. Ausnahme: 
Solaranlagen. Flachdächer sind begrünt auszuführen (s. Festsetzung Nr. I, 7.1)

1.3 Solaranlagen
Solaranlagen sind auf Dachflächen und an der Fassade nur zulässig, wenn sie entweder 
in die Dachfläche/ Fassadenfläche integriert oder in gleicher Neigung wie die Dach-/
Fassadenfläche (parallel zur Fläche) angebracht werden. Der Abstand zwischen 
Oberkante Solaranlage und Dach-/ Fassadenhaut darf maximal 0,30 m betragen. 

Auf Flachdächern dürfen aufgeständerte Solaranlagen die Oberkante Attika der jeweiligen
Außenwand maximal um das Maß überschreiten, das dem Abstand zur nächstgelegenen 
Außenkante des darunterliegenden Geschosses entspricht.

1.4 Dachaufbauten und Zwerchgiebel
Als Dachaufbauten sind nur Sattel-, Schlepp- und Flachdachgauben sowie Zwerchgiebel 
zulässig. Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

Mehrere Gauben auf einer Dachfläche müssen die gleiche Größe und Form aufweisen. 
Gauben dürfen in der Summe maximal 75% der Trauflänge einnehmen. 
Die Traufe darf durch Gauben nicht unterbrochen werden. 

Der Abstand zwischen First und dem obersten Einbindepunkt der Gaube in die Dachhaut 
muss mindestens 0,5 m betragen (gemessen parallel zur Dachhaut). 
Der Abstand zwischen dem untersten Einbindepunkt der Gaube und der Traufe des 
Hauptdaches (Abschluss Dachhaut) muss mindestens 0,5 m betragen (gemessen parallel 
zur Dachhaut, ohne Regenrinne). Gauben müssen zu den Ortgängen (seitlicher 
Dachabschluss) mindestens einen Abstand von 1,5 m einhalten. Zweireihige, 
übereinanderliegende Gauben (-bänder) sind nicht zulässig.

Zwerchgiebel
Zwerchgiebel dürfen bei Satteldächern in der Summe maximal 50% der Trauflänge 
einnehmen. Zwerchgiebel müssen zu den Ortgängen (seitlicher Dachabschluss) mindes-
tens einen Abstand von 1,5 m einhalten.

Maßstab 1:300

1.5 Fassadengestaltung 
Leuchtende und grelle Farben sowie lichtreflektierende Materialien (Ausnahme: Glas) sind 
bei der Fassadengestaltung nicht zulässig. Fassadenbegrünungen (z.B. mit mit Rank- und 
Kletterplanzen) sind zulässig.

2. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung an der Gebäudefassade bis zu einer 
Gesamtfläche von max. 1,0 m² und nur bis zur Höhe der Unterkante Fenster im 1. 
Obergeschoss zulässig. Pro Betrieb ist nur eine Werbeanlage zulässig. Selbstleuchtende 
Anlagen sind nicht zulässig.

3. Gestaltung von raumwirksamen Nebenanlagen und Abstellflächen (§§ 74 Abs. 1 Nr. 1 
und 3 LBO)
Abstellflächen für Müllbehälter und Fahrräder sowie raumwirksame Nebenanlagen (s. 
Festsetzung Nr. I, 6.2), die innerhalb der festgesetzten Vorgartenbereiche VB 1 und VB 2 
errichtet werden, sind durch Eingrünung oder Holzverkleidung gegen den öffentlichen Raum 
abzuschirmen. Diese Standorte sind um mind. 1,5 m von öffentlichen Verkehrsflächen 
abzurücken.

Werden nicht überdachte Stellplätze, Carports oder Garagen (s. Festsetzung Nr. I, 6.1) 
innerhalb der festgesetzten Vorgartenbereiche VB 1 und VB 2 in Längsaufstellung 
angeordnet, sind diese an ihrer Längsseite durch Eingrünung oder Holzverkleidung gegen 
den öffentlichen Raum abzuschirmen.

4. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Einfriedungen entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen dürfen nur in Form von 
Hecken errichtet werden. Hecken sind als Einfriedung auch in Kombination mit Zäunen in 
offener Ausführung sowie einer Sockelmauer (Höhe max. 0,25 m) zulässig. Zäune in 
geschlossener Ausführung sind nur hinter der Hecke bzw. von der Straßenverkehrsfläche 
abgewandt und nur bis zu einer Höhe von max. 1,2 m zulässig.
Für die Hecken sind heimische Laubgehölze zu verwenden. Die Verwendung von 
Koniferen, insbesondere von exotischen Nadelgehölzen (z.B. Scheinzypressen, Blaufichten, 
Thuja) ist nicht zulässig. 

5. Unbebaute Grundstücksflächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Die nicht über- oder unterbauten Grundstücksbereiche außerhalb von Wegen, Terrassen 
etc. sind flächig zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und soweit sie nicht für Erschließungs-
zwecke in Anspruch genommenen werden. Lose Material- oder Steinschüttungen zur 
Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen sind nicht zulässig. 

6. Zahl der notwendigen Stellplätze (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
Gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 2 und § 37 Abs. 1 LBO ist bei der Errichtung von Gebäuden mit 
Wohnungen für jede Wohnung mindestens folgende Anzahl von Stellplätzen herzustellen: 

- Je Wohnung: 1,5 Stellplätze 
- Je Wohnung mit Mietpreisbindung: 1,0 Stellplatz 

WA 2b 
WA 3b

Nutzungsschablonen

Art der baulichen Nutzung

GRZBauweise

DachformVollgeschosse

0.4a1

SDII

0.4a2

SDIII

WA 4, WA 5
WA 6, WA 7

0.4a3

SDII

WA 1, WA 2a
WA 3a

III. Hinweise

1. Artenschutz
Bei Umsetzung des Bebauungsplans sind die artenschutzrechtlichen Verbote gem. 
§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. Folgende Maß-
nahmen sind zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen sowie zur 
Minderung von negativen Auswirkungen auf streng geschützte Arten zu ergreifen:

Fassaden-/ Dachumbauten
Bei Umbauten von Fassade oder Dach sind vor den geplanten Baumaßnahmen 
Gebäudekontrollen durchzuführen, um Hinweise auf Lebensstätten von gebäudebrütenden
Vogelarten und Fledermäusen zu bekommen. Generell gilt: Bei Vorkommen von 
gebäudebrütenden Vogelarten oder Fledermäusen ist der Abbruch / Fassadenumbau in den
Wintermonaten außerhalb der Brutsaison der Vögel und außerhalb der aktiven Zeit von
Fledermäusen durchzuführen (1. November bis 28./29. Februar). Gegebenenfalls werden
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßßnahmen) erforderlich. CEF-Maßßnahmen
können auch bei Gehölzen erforderlich werden, wenn die faunistische Sonderunter-
suchungen ergeben hat, dass sie Lebensstätten von Fledermäusen bzw. Vogelarten sind.

Rodungszeitraum
Zur Vermeidung von Direktverlusten von Fledermäusen oder europäischen Vogelarten
einschließlich deren Entwicklungsformen) ist die Gehölzrodung auf den Zeitraum vom
1. November bis 28./ 29. Februar außerhalb der sommerlichen Aktivitätsphase der 
Fledermäuse/ Brutsaison der Vögel zu begrenzen.

Baugenehmigung/ Kenntnisgabeverfahren
Die artenschutzrechtlichen Belange des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind im
Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens/ Kenntnisgabeverfahren zu behan-
deln. Älteren Obst-/ Laub-/ und Nadelbäume besitzen Quartierpotenzial für Fledermäuse
(Tagesverstecke und Wochenstuben) sowie für freibrütende und höhlenbrütende
Vogelarten. Um artenschutzrechtlich Verbotstatbestände zu vermeiden, werden in
betroffenen Bereichen im Vorfeld der Bebauung faunistische Sonderuntersuchungen für die
Artengruppen Fledermäuse und Vögel erforderlich.

2. Altlasten
Im Plangebiet sind keine Altlasten zu erwarten. Sollten sich im Verlauf der Planung oder 
während künftiger Bauarbeiten Hinweise auf bisher nicht bekannte Belastungen 
durch Altlasten ergeben, sind das Landratsamt Tübingen (Abteilung 31 Umwelt und 
Gewerbe sowie ggf. die Abteilung 33 Gesundheit) zu informieren.

3. Archäologie
Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt 
werden, sind gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) Denkmalbehörde(n) oder 
Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 
Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist.

4. Niederschlagswasserbeseitigung, Entwässerung und Baugrund
Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt im Mischsystem. Es ist davon auszugehen, dass 
eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den Grundstücken erschwert 
oder nicht möglich ist. Das unbelastete Oberflächenwasser des Baugebietes (vorwiegend 
Dachflächen, Terrassen, Zufahrten, Stellplätze u.ä.) ist daher zu nutzen oder/und in privaten 
Zisternen vor der Einleitung in die Kanalisation zurückhalten. Dachbegrünung und 
durchlässig befestigte Flächen sind ein wirksamer Beitrag zur Abflussvermeidung. Das 
Rückhalte- (oder Retentions-) Volumen ist im Zuge des Baugesuchs zu bemessen und die 
Gestaltung der Rückhaltung und Drosselung darzustellen.
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwasser geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen.

Nach dem geologischen Basisdatensatz des LGRB werden im Plangebiet Gesteine der 
Posidonienschiefer- sowie der Jurensismergel-Formation (im Süden) mit Schichten von 
(bituminösem) Tonmergelstein („Ölschiefer“) erwartet. Auf die bekannte Gefahr möglicher 
Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen von Ölschiefergesteinen durch 
Sulfatneubildung aus Pyrit wird hingewiesen. Die Ölschiefer können betonangreifendes, 
sulfathaltiges Grund- bzw. Schichtwasser führen. Eine ingenieurgeologische Beratung 
durch ein in der Ölschieferthematik erfahrenes privates Ingenieurbüro wird empfohlen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten werden (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen.

IV. Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 08.08.2020 BGBl. I S. 1728

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010, 
zuletzt mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I

 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)
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